
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 20 
 

☒ öffentlich    ☐ nichtöffentlich 

Vorlagennummer: /2023 

Datum: 28.11.2022 

Federführend: Bürgermeister/ Marktmeisterin 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

ö 06.12.2022 Hauptausschuss – an den Gemeinderat verwiesen 

ö 24.01.2023 Gemeinderat 

☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 

 

Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☒ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

 

Bezeichnung der Vorlage: Termin Durchführung des Dittersbacher Jahrmarktes 2023 
 

Gesetzliche Grundlage/-n: Satzung zur Regelung des Marktwesens (MO) 
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, den Dittersbacher Jahrmarkt 2023 in der Zeit vom 
25 08.2023 bis 28.08.2023 und in Zukunft ebenfalls nur noch jeweils von Freitag 
bis Montag durchzuführen. 
 

Begründung: Im September kam es zu einer Auswertung des 352. Dittersbacher Jahrmarktes. 
In diesem Zusammenhang wurde von Seiten der Schausteller die Bitte 
geäußert, den Jahrmarkt nur noch an 4 Tagen stattfinden zu lassen. Nach 
intensiver Prüfung befürwortet die Verwaltung dieses Ansinnen. Somit soll der 
Jahrmarkt von Freitag bis Montag stattfinden. 
 
Der Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach unterstützt eine Neuorganisation 
des Dittersbacher Jahrmarktes. Eine Verkürzung der Festtage auf Freitag bis 
Montag wird für sinnvoll erachtet. Das vorgesehene Feuerwerk soll möglichst als 
Abschluss des Jahrmarktes erfolgen. 
 

Anlage/-n:  
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Befangenheit: 

Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. Namentliche Benennung: 

  

  

 

Abstimmungsverhalten: 

Anzahl der Mitglieder im Gemeinderat einschl. BM: 17 

Anwesende Mitglieder einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 

 

 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    M. Steglich    (Siegel) 

Bürgermeister 
 

 


